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RS OGH 1974/4/3 10Os8/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1974

Norm

StGB §99 B

Rechtssatz

Die durch Zwang begründete Unterlassung eines Widerstandes gegen die vom Täter gesetzten Maßnahmen zur

Freiheitsbehinderung ist keine freie Einwilligung des Opfers in die Behinderung seiner Bewegungsfreiheit.

Entscheidungstexte

10 Os 8/74
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